
G e s c h ä f t s o r d n u n g 

 

für den Kreistag des Kreises Euskirchen 

 

vom 20.03.2024 

 

Der Kreistag des Kreises Euskirchen hat aufgrund des § 32 Abs. 2 der Kreisordnung (KrO) für das 

Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW 

1994, S. 646 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV.NRW. S. 966), 

in seiner Sitzung vom 20.03.2024 die folgende Geschäftsordnung beschlossen: 

 

 

Fassung vom 28.09.2022 Ergänzungen/Erweiterungen 

§ 1 Einberufung des Kreistages  

§ 2 Teilnahme an Sitzungen  

§ 3 Vorsitz  

§ 4 Tagesordnung  

§ 5 Beschlussfähigkeit  

§ 6 Befangenheit  

§ 7 Öffentlichkeit der Kreistagssitzungen  

§ 8 Fraktionen  

§ 9 Behandlung von Vorlagen und Anträgen  

§ 10 Fragerecht von Kreistagsmitgliedern 

§ 11 Fragerecht von Einwohnern  

§ 12 Verhandlungsleitung  

 

 

 

 

 

§ 14 Zwischenfragen  

§ 15 Verletzung der Ordnung  

§ 16 Unterbrechung und Aufhebung der Sitzung  

§ 17 Persönliche Erklärungen  

§ 18 Anträge zur Geschäftsordnung  

§ 19 Anträge auf Übergang zur Tagesordnung  

§ 20 Schluss der Aussprache  

§ 21 Vertagung und Unterbrechung  

§ 22 Abstimmungen  

§ 23 Wahlen  

§ 24 Feststellung und Verkündung des Abstim-

mungs- und Wahlergebnisses 

§ 25 Sitzungs- und Beschlussniederschrift sowie 

Beschlusskontrolle  

§ 26 Verschwiegenheitspflicht  

§ 27 Ausschüsse  

§ 28 Abweichung von der Geschäftsordnung  

§ 29 Inkrafttreten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 13a Durchführung digitaler und hybrider Sitzun-

gen  

§ 13b Verantwortlichkeiten im Rahmen digitaler 

und hybrider Sitzungen 

§ 13c Ablauf digitaler und hybrider Sitzungen  

 

§ 1 

Einberufung des Kreistages 

(zu § 32 KrO und § 33 KrO) 

 

(1) Der Kreistag wird von dem Landrat/der 

Landrätin mit einer Ladungsfrist von min-

destens sieben Kalendertagen schriftlich 

einberufen. Die Einberufung erfolgt auf 

elektronischem Weg über das Pro-

gramm „SD.Net“. Die Einladung gilt als 

§ 1 

Einberufung des Kreistages 

(zu §§ 32, 32a KrO NRW, 47a GO NRW ) 

 

 

 

 

 

 

 



rechtzeitig erfolgt, wenn sie spätestens 

am Tag des Ablaufs der Ladungsfrist di-

gital zur Verfügung steht und die Kreis-

tagsmitglieder hierüber per E-Mail an 

eine von ihnen angegebene E-Mai-Ad-

resse benachrichtigt werden.  

 In dringenden Fällen kann die Ladungs-

frist bis auf drei Tage abgekürzt werden. 

Unberührt bleibt die Möglichkeit, Einla-

dungen und Vorlagen mittels eines pass-

wortgeschützten Zugangs im Kreistagsin-

formationssystem abzurufen. 

  

 Abweichend vom elektronischen Ver-

sand kann einem Kreistagsmitglied die 

Einladung schriftlich übermittelt werden, 

wenn eine Übermittlung auf elektroni-

schem Weg nicht möglich ist oder ein 

Kreistagsmitglied dies schriftlich bean-

tragt. In diesem Fall gilt die Einladung als 

rechtzeitig erfolgt, wenn sie spätestens 

einen Tag vor Ablauf der Ladungsfrist zur 

Post gegeben oder am Tag des Ablaufs 

der Ladungsfrist durch Boten/Botin zuge-

stellt worden ist. 

 

(2) Sind der Landrat/die Landrätin und 

seine/ihre Stellvertreter/innen an der Ein-

berufung verhindert, so beruft das äl-

teste Kreistagsmitglied den Kreistag ein. 

Die Einberufung erfolgt bei Verhinde-

rung des Landrates/der Landrätin im Be-

nehmen mit dem/der allgemeinen Ver-

treter/in des Landrates/der Landrätin. 

 

(3) Aus der Einladung müssen Ort, Zeit und 

Tagesordnung der Sitzung hervorgehen. 

Die Tagesordnung gliedert sich in einen 

öffentlichen und bei Bedarf in einen 

nichtöffentlichen Teil. Tagesordnungs-

punkte sollen in der Regel schriftlich er-

läutert werden. Erläuterungen zur Tages-

ordnung und Vorlagen sind der Einla-

dung beizufügen oder kurzfristig nachzu-

reichen. Am Tag der Sitzung selbst darf 

die Tagesordnung nur erweitert werden, 

wenn dies wegen äußerster Dringlichkeit 

erforderlich ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3 a) Wird die Kreistagssitzung in digitaler oder 

hybrider Form durchgeführt, sind den Kreistags-

mitgliedern die Daten, die den Zugang zum Vide-

okonferenzsystem und zum Abstimmungssystem 

ermöglichen (Zugangsdaten), rechtzeitig vor der 

Sitzung in elektronischer Form zur Verfügung zu 

stellen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Ort, Zeit und Tagesordnung werden in 

der nach der Hauptsatzung vorgeschrie-

benen Form veröffentlicht. 

 

(3 b) Die Öffentlichkeit ist über den Zugang zu ei-

ner digitalen oder hybriden Sitzung durch einen 

entsprechenden Hinweis auf der Internetseite des 

Kreises Euskirchen unter www.kreis-euskirchen.de 

zu unterrichten. Dort ist über das Verfahren zu in-

formieren, mittels dessen Zuhörerinnen und Zuhö-

rer einer digitalen oder hybriden Sitzung die Da-

ten, die den Zugang zum Videokonferenzsystem 

für Zuhörerinnen und Zuhörer (Zugangsdaten) er-

möglichen, erhalten. Eine Anmeldung nach § 3 

Abs. 1 Satz 2 Digitalsitzungsverordnung kann frü-

hestens 5 Kalendertage vor der Sitzung erfolgen 

und muss spätestens am Tag vor der Sitzung erfol-

gen. Im Übrigen richtet sich das Verfahren nach § 

3 Abs. 1 Sätze 2 – 4 Digitalsitzungsverordnung. 

 

(4) Ort, Zeit und Tagesordnung sowie etwaige 

Nachträge werden in der nach der Hauptsatzung 

vorgeschriebenen Form veröffentlicht.  

  

§ 2 

Teilnahme an Sitzungen 

 

(1) Die Kreistagsmitglieder sind zur Teil-

nahme an den Sitzungen des Kreistages 

verpflichtet. 

 

 

 

 

 

(2) Ein Kreistagsmitglied, das an einer Sit-

zung nicht oder nicht rechtzeitig teilneh-

men kann oder die Sitzung vorzeitig ver-

lassen will, muss dies dem Landrat/der 

Landrätin möglichst frühzeitig mitteilen. 

Die Mitteilung gilt als Entschuldigung. 

 

(3) Für jede Sitzung wird eine Anwesenheits-

liste ausgelegt, in die sich jedes teilneh-

mende Kreistagsmitglied persönlich ein-

tragen muss. 

 

 

 

(1) Die Kreistagsmitglieder sind verpflichtet, an 

den Sitzungen des Kreistages teilzunehmen. Die 

Teilnahme wird durch persönliche Eintragung in 

die Anwesenheitsliste nachgewiesen. Im Falle ei-

ner digitalen Sitzung oder einer hybriden Sitzung 

wird die Teilnahme durch einen Vermerk in der 

Niederschrift zu der Sitzung festgehalten.  

 

§ 3 

Vorsitz 

(zu § 36 KrO) 

 

(1) Den Vorsitz im Kreistag führt der Land-

rat/die Landrätin. 

 

(2) Der/die Vorsitzende sorgt für die Auf-

rechterhaltung der Ordnung nach den 

Bestimmungen dieser Geschäftsord-

nung und übt das Hausrecht aus. 

 

§ 4 

Tagesordnung 

(zu § 33 KrO) 

 

 



(1) Der Landrat/die Landrätin setzt die Ta-

gesordnung und ihre Reihenfolge fest 

und bestimmt unter Beachtung der ge-

setzlichen Vorschriften sowie dieser Ge-

schäftsordnung, welche Tagesord-

nungspunkte in nichtöffentlicher Sitzung 

behandelt werden sollen. Er/Sie hat da-

bei Vorschläge aufzunehmen, die 

ihm/ihr in schriftlicher Form spätestens 

am 12. Tag vor dem Sitzungstag von min-

destens einem Fünftel der Kreistagsmit-

glieder oder einer Fraktion vorgelegt 

werden. Betrifft ein Vorschlag eine An-

gelegenheit, die nicht in den Aufgaben-

bereich des Kreises fällt, so weist der 

Landrat/die Landrätin in der Tagesord-

nung darauf hin, dass die Angelegen-

heit durch Geschäftsordnungsbeschluss 

vom Kreistag von der Tagesordnung 

wieder abzusetzen ist. § 1 Abs. 2 der Ge-

schäftsordnung gilt bei der Festsetzung 

der Tagesordnung entsprechend. 

 

(2) Vor Eintritt in die Beratung ist die Tages-

ordnung festzustellen. Vor der Feststel-

lung der Tagesordnung kann diese 

durch Beschluss des Kreistages erweitert 

werden, wenn es sich um Angelegen-

heiten handelt, die keinen Aufschub dul-

den oder von äußerster Dringlichkeit 

sind. 

 

(3) Die einzelnen Punkte der Tagesordnung 

werden der Reihe nach behandelt. Der 

Kreistag kann die Reihenfolge ändern, 

verwandte Punkte verbinden und 

Punkte von der Tagesordnung absetzen. 

§ 5 

Beschlussfähigkeit 

(zu § 34 KrO) 

 

(1) Zu Beginn der Sitzung hat der/die Vorsit-

zende festzustellen, ob der Kreistag ord-

nungsgemäß einberufen worden und 

beschlussfähig ist. 

 

(2) Er/Sie hat die Sitzung aufzuheben, wenn 

festgestellt worden ist, dass der Kreistag 

nicht ordnungsgemäß einberufen 

wurde. 

 

(3) Auf Antrag eines Kreistagsmitgliedes hat 

der/die Vorsitzende während der Sit-

zung festzustellen, ob der Kreistag be-

schlussfähig ist. 

 

(4) Wird die Beschlussunfähigkeit festge-

 



stellt, so hat der/die Vorsitzende die Sit-

zung zu unterbrechen. Ist auch nach Ab-

lauf von dreißig Minuten die erforderli-

che Anzahl von Kreistagsmitgliedern 

nicht anwesend, hat der/die Vorsit-

zende die Sitzung aufzuheben. 

§ 6 

Befangenheit 

(zu § 28 Abs. 2 KrO) 

 

(1) Kreistagsmitglieder haben bei Angele-

genheiten, von deren Beratung und Ent-

scheidung sie wegen Befangenheit 

nach näherer Bestimmung des § 28 

Abs. 2 KrO i.V.m. § 31 GO ausgeschlos-

sen sind, spätestens unmittelbar nach 

Aufruf des Tagesordnungspunktes die 

Ausschließungsgründe gegenüber 

dem/der Vorsitzenden unaufgefordert 

anzuzeigen. Über die Befangenheit ent-

scheidet in Zweifelsfällen der Kreistag 

(§ 28 Abs. 2 Ziff. 4 KrO). Bei dieser Ent-

scheidung darf das betreffende Kreis-

tagsmitglied nicht mitwirken. 

 

(2) Das ausgeschlossene Kreistagsmitglied 

hat bei nichtöffentlichen Sitzungen den 

Sitzungsraum vor der Beratung und Be-

schlussfassung über den Tagesordnungs-

punkt zu verlassen. Bei einer öffentlichen 

Sitzung kann es sich in dem für die Zuhö-

rer bestimmten Teil des Sitzungsraumes 

aufhalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Die Nichtteilnahme des Kreistagsmit-

glieds an der Entscheidung über seine 

Ausschließung sowie an der Beratung 

§ 6 

Befangenheit 

(zu §§ 28 Abs. 2 KrO NRW, 30 – 32 GO NRW) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2a) Im Falle einer digitalen Sitzung oder einer 

hybriden Sitzung, bei der das ausgeschlossene 

Kreistagsmitglied in digitaler Form teilnimmt, hat 

der Vorsitzende/die Vorsitzende dafür Sorge zu 

tragen, dass eine Mitwirkung des betreffenden 

Kreistagsmitgliedes an der Beratung und Be-

schlussfassung ausgeschlossen ist. 

 

Hierzu ist das Mikrofon des ausgeschlossenen 

Kreistagsmitgliedes während der Behandlung des 

betreffenden Tagesordnungspunktes stumm zu 

schalten sowie die Möglichkeit zur Teilnahme an 

einem Abstimmungssystem auszuschließen; das 

Kreistagsmitglied hat sich jeder optischen Kund-

gabe von Zustimmung oder Ablehnung zu enthal-

ten. 

 

Bei nichtöffentlichen Sitzungen ist zudem die Ka-

mera- und Tonübertragung der Sitzung an das 

ausgeschlossene Mitglied zu unterbrechen  



und Beschlussfassung über den Tages-

ordnungspunkt ist in der Niederschrift zu 

vermerken. 

 

(4) Ein Verstoß gegen die Offenbarungs-

pflicht wird vom Kreistag durch Beschluss 

festgestellt (§ 28 Abs. 2 Ziff. 5 KrO). 

§ 7 

Öffentlichkeit der Kreistagssitzungen 

(zu § 33 Abs. 2 bis 4 KrO) 

 

(1) Die Sitzungen des Kreistages sind öffent-

lich, soweit nicht in den Gesetzen und in 

dieser Geschäftsordnung Ausnahmen 

vorgesehen sind. 

 

(2) Die Pressevertreter der im Kreisgebiet er-

scheinenden Zeitungen und Rundfunk-

stationen sollen zu den Sitzungen einge-

laden werden. 

 

(3) Zuhörer sind nicht berechtigt, in der Sit-

zung das Wort zu ergreifen oder Beifall o-

der Missbilligung zu äußern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Der/Die Vorsitzende kann Zuhörer/innen, 

die die Verhandlungen stören, aus-

schließen, die Sitzung aussetzen oder 

den Zuhörerraum räumen lassen. 

 

(5) Die Öffentlichkeit ist bei Kreistagssitzun-

gen auszuschließen, wenn es das öffent-

liche Wohl oder wenn es die Wahrung 

schutzwürdiger Interessen Einzelner er-

fordern. 

 

(6) Die Öffentlichkeit ist ausgeschlossen bei 

der Behandlung von  

 

a) Grundstücksgeschäften 

 

 b) Personalangelegenheiten 

 

 c) Vertragsangelegenheiten nach 

§ 12 der Hauptsatzung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3a) Bei digitalen oder hybriden Sitzungen hat je-

dermann das Recht, digital als Zuhörer/in teilzu-

nehmen. Personen, die nicht über einen eigenen 

Internetzugang verfügen, melden sich bis zum 

dritten Kalendertag vor der Sitzung bei der Ver-

waltung des Kreises Euskirchen, damit der Person 

das Verfolgen der digitalen Sitzung in geeigneten 

Räumlichkeiten ermöglicht werden kann. Die Zur-

verfügungstellung der Daten, die den Zugang 

zum Videokonferenzsystem ermöglichen (Zu-

gangsdaten), richten sich nach § 1 Abs. 3 b dieser 

Geschäftsordnung. Digital teilnehmende Zuhö-

rer/innen sind nicht berechtigt, sich an der Sitzung 

zu beteiligen; dies gilt auch für die optische Kund-

gabe von Zustimmung oder Missbilligung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 d) Auftragsvergaben 

 

 e) Einzelfällen in Abgabeangelegen-

heiten 

 

 f) Stundung und Erlass von Forderun-

gen, 

 

 es sei denn, im Einzelfall stehen Gründe 

des öffentlichen Wohls oder schutzwür-

dige Belange Dritter einer Behandlung in 

öffentlicher Sitzung nicht entgegen. In 

allen übrigen Angelegenheiten ist dar-

über hinaus die Öffentlichkeit durch Be-

schluss des Kreistages auszuschließen, 

wenn es das öffentliche Wohl oder wenn 

es die Wahrung schutzwürdiger Interes-

sen Einzelner erfordert. 

 

(7) Mitglieder von Ausschüssen können an 

nichtöffentlichen Sitzungen des Kreistags 

als Zuhörer teilnehmen, soweit Angele-

genheiten aus dem Geschäftsbereich 

ihres Ausschusses behandelt werden. Sie 

sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

Satz 1 gilt nicht, soweit die Voraussetzun-

gen des § 28 KrO in Verbindung mit § 31 

Gemeindeordnung zutreffen oder zu-

treffen können. In Zweifelsfällen ent-

scheidet darüber durch Beschluss der 

Kreistag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) Ist die Öffentlichkeit von der Beratung bei di-

gitalen oder hybriden Sitzungen ausgeschlos-

sen, haben die digital teilnehmenden Kreis-

tagsmitglieder in ihrem Verantwortungsbereich 

den erforderlichen Datenschutz sicherzustellen 

und am Ort ihrer Sitzungsteilnahme zu verhin-

dern, dass Dritte die Inhalte der nichtöffentli-

chen Beratung ganz oder teilweise wahrneh-

men können. Dies gilt sowohl für die Bild- als 

auch für die Tonübertragung. Diese Pflicht ist 

Bestandteil der Verschwiegenheitspflicht nach 

§ 28 Abs. 2 KrO NRW i.V.m. § 30 Abs. 1 GO NRW. 

Vor Beginn eines nichtöffentlichen Sitzungsteils 

hat der Landrat/die Landrätin die Gremienmit-

glieder auf ihre Pflichten hinzuweisen. Bei er-

kennbaren Verstößen (z.B. Teilnahme eines 

Kreistagsmitglieds im öffentlichen Raum im 

Nahbereich anderer Personen) kann der Vorsit-

zende/die Vorsitzende gegenüber dem betref-

fenden Kreistagsmitglied die Rechte nach § 15 

und dort insbesondere Abs. 4 und 5 dieser Ge-

schäftsordnung wahrnehmen.  

 
 

§ 8 

Fraktionen 

 

(1) Kreistagsmitglieder können sich zu einer 

 



Fraktion zusammenschließen. Jedes 

Kreistagsmitglied kann nur einer Fraktion 

angehören. Eine Fraktion muss aus min-

destens zwei Kreistagsmitgliedern beste-

hen. 

 

(2) Die Fraktionen können Kreistagsmitglie-

der, die keiner Fraktion angehören, als 

Hospitanten aufnehmen. Bei der Festle-

gung der Mindeststärke einer Fraktion 

zählen Hospitanten nicht mit. 

 

(3) Die Fraktionen geben sich ein Statut, das 

demokratischen und rechtsstaatlichen 

Grundsätzen entsprechen und Regelun-

gen über das Abstimmungsverfahren, 

die Aufnahme und den Ausschluss aus 

der Fraktion enthalten muss. Entspricht 

ein Statut diesen Anforderungen nicht, 

so kann der Kreistag einer Fraktion den 

Fraktionsstatus entziehen, wenn diese ei-

ner Aufforderung des Kreistages inner-

halb einer vom Kreistag gesetzten Frist 

nicht nachkommt, die Mängel ihres Sta-

tuts zu beseitigen. 

 

(4) Die Bildung einer Fraktion ist dem Land-

rat/der Landrätin von dem/der Frakti-

onsvorsitzenden schriftlich anzuzeigen. 

Die Mitteilung muss die genaue Bezeich-

nung der Fraktion, die Namen des/der 

Fraktionsvorsitzenden, der Stellvertre-

ter/innen, aller der Fraktion angehören-

den Kreistagsmitglieder einschl. der Hos-

pitanten und der zur Verschwiegenheit 

verpflichteten Mitarbeiter/innen der 

Fraktion enthalten. Ferner ist das Statut 

der Fraktion vorzulegen und anzugeben, 

wer berechtigt ist, für die Fraktion An-

träge zu stellen oder sonstige Erklärun-

gen abzugeben. Unterhält die Fraktion 

eine Geschäftsstelle, so hat die Mittei-

lung auch die Anschrift der Geschäfts-

stelle zu enthalten. Änderungen sind 

dem Landrat/der Landrätin ebenfalls 

anzuzeigen. 

 

(5) Die Fraktionen haben dafür Sorge zu tra-

gen, dass Angelegenheiten, deren Ge-

heimhaltung ihrer Natur nach erforder-

lich, besonders vorgeschrieben oder 

vom Kreistag oder einem seiner Aus-

schüsse beschlossen worden ist, vertrau-

lich behandelt werden und Dritten nicht 

zugänglich sind. Dies gilt insbesondere 

für Angelegenheiten, die in nichtöffentli-

cher Sitzung behandelt werden oder 

werden müssen. Soweit schützenswerte 



Interessen Einzelner betroffen sind, dür-

fen personenbezogene Daten nur an zur 

Verschwiegenheit verpflichtete Perso-

nen offenbart werden, soweit dies für 

deren Arbeit als Kreistagsmitglied, Aus-

schussmitglied oder Mitarbeiter/in der 

Fraktion erforderlich ist. Schriftliche Un-

terlagen sind so aufzubewahren, dass zu 

ihnen nur bei Vorliegen der Vorausset-

zungen des Satzes 3 Zugang besteht. Bei 

Auflösung einer Fraktion sind diese 

schriftlichen Unterlagen zu vernichten o-

der an das Archiv des Kreises zur Aufbe-

wahrung abzugeben. 

§ 9 

Behandlung von Vorlagen und Anträgen 

 

(1) Vorlagen werden vom Kreisausschuss o-

der vom Landrat/von der Landrätin in 

schriftlicher und elektronischer Form mit 

Begründung des Beschlussvorschlages 

an den Kreistag gerichtet. 

 

(2) Anträge zu Punkten der Tagesordnung 

können nur von Fraktionen, einzelnen 

Kreistagsmitgliedern oder dem Land-

rat/der Landrätin eingebracht werden. 

Sie sollen eine Begründung enthalten 

und mindestens drei Arbeitstage vor der 

Sitzung des Kreistags schriftlich gestellt 

sein. Anträge von Kreistagsmitgliedern 

oder von Fraktionen sind an den Land-

rat/die Landrätin zu richten; gleichzeitig 

ist den Fraktionsvorsitzenden eine Ab-

schrift zuzusenden. Ausschussmitglieder 

gemäß § 41 Abs. 3 Satz 7 KrO haben ein 

Antragsrecht in den Ausschüssen, in de-

nen sie mit beratender Stimme mitwir-

ken. 

 

(3) Beschlüssen des Kreistages soll eine Vor-

lage oder ein Antrag zugrunde liegen. 

Dies gilt nicht bei Abstimmungen über 

besoldete oder ungleichartige unbesol-

dete Wahlstellen (§ 35 Abs. 4 KrO). Diese 

sind auch dann gültig, wenn der Ge-

wählte nicht vorgeschlagen war. 

 

(4) Anträge, die von einer Fraktion gestellt 

werden, sind von dem/der Fraktionsvor-

sitzenden, seinem/ihrer Stellvertreter/in 

oder einem(r) Beauftragten zu unter-

zeichnen. Andere Anträge gelten als 

persönliche Anträge. 

 

(5) Jeder Antrag muss den Beschlussvor-

schlag im Wortlaut enthalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) […] 

 

 

 

Sie sollen eine Begründung enthalten und min-

destens acht Kalendertage vor der Sitzung des 

Kreistags schriftlich gestellt sein.  

 

 

 

 

[…] 

 



(6) Jeder Antrag kann durch den/die An-

tragsteller/in bis zum Beginn der Abstim-

mung zurückgenommen oder abgeän-

dert werden. 

 

(7) Jedes Kreistagsmitglied kann vor Abstim-

mung über einen Beschlussvorschlag 

dessen Teilung beantragen. Über die Tei-

lung entscheidet der Kreistag. 

 

Entsprechendes gilt für Wahlen. 

 

(8) Der Kreistag kann Vorlagen und Anträge 

zur Behandlung an Ausschüsse überwei-

sen oder vertagen. Über sie darf nicht zur 

Tagesordnung übergegangen werden. 

 

(9) Über jeden Antrag ist gesondert abzu-

stimmen. 

 

(10) Ist ein Abänderungsantrag gestellt, so ist 

hierüber vor der Entscheidung in der Sa-

che selbst abzustimmen. 

 

(11) Bei verschiedenartigen Anträgen, die 

den gleichen Gegenstand betreffen, 

wird über denjenigen Antrag zuerst ab-

gestimmt, dessen Inhalt die weitestge-

hende Auswirkung hat. 

§ 10 

Fragerecht von Kreistagsmitgliedern 

 

(1) Jedes Kreistagsmitglied ist berechtigt, 

Anfragen über Angelegenheiten des 

Kreises, die nicht auf der Tagesordnung 

stehen, an den Landrat/die Landrätin zu 

richten. Dies gilt nicht für Angelegenhei-

ten der unteren staatlichen Verwal-

tungsbehörde (§ 60 Abs. 2 KrO). 

 

(2) Anfragen müssen mindestens drei Ar-

beitstage vor der Sitzung dem Land-

rat/der Landrätin schriftlich vorliegen. 

Der Sitzungstag wird bei der Frist nicht 

mitgerechnet. In der Anfrage ist das je-

weilige Gremium zu bezeichnen, in dem 

sie beantwortet werden soll. 

 

(3)    Das Kreistagsmitglied kann die Anfrage in 

der Sitzung verlesen und kurz begrün-

den. 

 

(4) Anfragen werden mündlich beantwor-

tet, es sei denn, dass der/die Anfra-

gende mit einer schriftlichen Beantwor-

tung einverstanden ist. Sie werden erst 

nach Erledigung der übrigen Tagesord-

nungspunkte beantwortet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Anfragen müssen mindestens acht Kalender-

tage vor der Sitzung dem Landrat/der Landrätin 

schriftlich vorliegen.  

[…] 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Anfragen werden mündlich oder schriftlich 

von der Verwaltung zur Sitzung beantwortet. 



 

(5) Der/Die Anfragende hat nach der Be-

antwortung das Recht, kurze Zusatzfra-

gen zu stellen; Anträge zur Sache sind 

nicht zulässig. 

 

(6) Anfragen, die erst in der Sitzung gestellt 

werden, sollen in der Sitzung beantwor-

tet werden, wenn der Befragte sich 

hierzu in der Lage sieht. Andernfalls sind 

derartige Anfragen in der folgenden 

Kreistagssitzung zu beantworten, wenn 

nicht der/die Anfragende sich mit einer 

früheren schriftlichen Antwort einver-

standen erklärt. 

 

(7) Der Landrat/Die Landrätin kann die Be-

antwortung von Anfragen, die kurzfristig 

nicht beantwortet werden können, auf 

die nächste Sitzung verschieben. 

 

(8) Anfragen dürfen zurückgewiesen wer-

den, wenn die begehrte Auskunft dem-

selben oder einem anderen Fragesteller 

innerhalb der letzten 6 Monate bereits 

erteilt wurde oder die Beantwortung of-

fenkundig mit einem unverhältnismäßi-

gen Aufwand verbunden wäre. 

 

(9) Eine Aussprache über Anfragen findet 

nicht statt. 

§ 11 

Fragerecht von Einwohnern/Einwohnerinnen 

 

Der Kreistag kann beschließen, dass eine Frage-

stunde für Einwohner/innen in die Tagesordnung 

der nächstfolgenden Kreistagssitzung aufge-

nommen wird. Die Einwohnerfragen müssen sich 

auf Angelegenheiten des Kreises beziehen und 

sind sieben Kalendertage vor der Kreistagssit-

zung dem Landrat zuzuleiten. Die Fragestunde 

soll etwa 60 Minuten dauern. Jeder Einwohner 

kann bis zu zwei Anfragen in einer Fragestunde 

stellen; eine Zusatzfrage wird zugelassen. Die 

Fragen werden in der Regel mündlich durch 

den Landrat/die Landrätin oder dessen/deren 

allgemeine(n) Stellvertreter/in beantwortet. 

Sollte eine direkte Beantwortung nicht möglich 

sein, so wird sie schriftlich beantwortet. § 10 

Abs. 8 findet entsprechende Anwendung. Eine 

Sachdebatte findet nicht statt. 

 

§ 12 

Verhandlungsleitung 

 

(1) Der/Die Vorsitzende leitet die Sitzung. 

 

(2) Jedes Kreistagsmitglied darf nur spre-

 



chen, wenn es sich zuvor zu Wort gemel-

det und der/die Vorsitzende ihm dies er-

teilt hat. 

 

(3) Das Wort wird in der Reihenfolge der 

Wortmeldungen erteilt. Melden sich 

mehrere Kreistagsmitglieder gleichzeitig 

zu Wort, so entscheidet der/die Vorsit-

zende über die Reihenfolge. Der Red-

ner/die Rednerin darf nur die zur Bera-

tung anstehende Sache erörtern. 

 

(4) Dem/Der Antragsteller/in ist auf Wunsch 

zum Schluss der Beratung nochmals das 

Wort zu erteilen. 

 

(5) Der/Die Vorsitzende sorgt für die Einhal-

tung der Geschäftsordnung. Er kann je-

derzeit hierzu das Wort ergreifen. 

 

(6) Will der/die Vorsitzende einen Antrag zur 

Sache stellen oder sich an der sachli-

chen Beratung beteiligen, gibt er/sie für 

diese Zeit den Vorsitz ab. Das gilt nicht für 

sachliche Hinweise und Erläuterungen. 

 

(7) Dienstkräften des Kreises ist das Wort nur 

zu erteilen, wenn der Landrat/die Land-

rätin zustimmt oder dies wünscht. 

 

(8) Der Kreistag kann auf Antrag durch Be-

schluss die Dauer der Aussprache, die 

Redezeit und die Zahl der Redner/innen 

begrenzen. Er kann beschließen, dass 

das Wort nur einmal erteilt werden darf. 

 

(9) Werden von dem Redner/der Rednerin 

Schriftsätze verlesen, so sind sie für die 

Niederschrift vorübergehend zur Verfü-

gung zu stellen. 

 

(10) Film- und Tonaufnahmen von Pressever-

tretern dürfen nur in öffentlichen Sitzun-

gen und nur mit Genehmigung des Kreis-

tages gemacht werden. 

 

 § 13a 

Durchführung digitaler und hybrider Sitzungen 

(zu §§ 32a, 41a KrO NRW, 47a, 58a GO NRW) 

 

(1) Bei einer digitalen Sitzung nehmen alle Mitglie-

der des Kreistages ohne persönliche Anwesenheit 

am Sitzungsort unter Einsatz technischer Hilfsmittel 

durch zeitgleiche Bild-Ton-Übertragung an der Sit-

zung teil. Bei einer digitalen Sitzung gelten per 

Bild-Ton-Übertragung teilnehmende Mitglieder 

des Kreistages als anwesend im Sinne von § 34 

Abs. 1 Satz 1 KrO NRW. Kreistagsmitgliedern, die 



nicht über einen eigenen Internetzugang verfü-

gen, ist auf Anfrage, die spätestens bis zum dritten 

Kalendertag vor der Sitzung erfolgen muss, ein 

Angebot mit einem Internetzugang (z.B. in einer 

gesonderten Räumlichkeit) bereitzustellen.  

 

(2) Bei einer hybrid durchgeführten Sitzung neh-

men Kreistagsmitglieder teils persönlich anwe-

send und teils ohne persönliche Anwesenheit un-

ter Einsatz technischer Hilfsmittel durch zeitgleiche 

Bild-Ton-Übertragung an der Sitzung teil, während 

der Landrat/die Landrätin am Sitzungsort anwe-

send ist. Bei einer hybriden Sitzung gelten sowohl 

die am Sitzungsort anwesenden Mitglieder des 

Kreistages als auch die digital per Bild-Ton-Über-

tragung teilnehmenden Kreistagsmitglieder als 

anwesend im Sinne von § 34 Abs. 1 Satz 1 KrO 

NRW. Ebenfalls sind der Schriftführer/die Schrift-

führerin sowie die weiteren Bediensteten der Ver-

waltung, die aufgrund ihrer dienstlichen Stellung 

an der Sitzung teilnehmen, am Sitzungsort anwe-

send.  

 

(3) Sowohl bei einer digitalen Sitzung als auch bei 

digital teilnehmenden Kreistagsmitgliedern im 

Rahmen einer hybriden Sitzung haben die Kreis-

tagsmit-glieder dafür Sorge zu tragen, dass sie in 

ungestörter Weise an den Kreistagssitzungen teil-

nehmen können. Das Aufzeichnen und Weiter-

verbreiten der Sitzung oder von Sitzungsteilen ist 

untersagt 

 § 13b 

Verantwortlichkeiten im Rahmen digitaler und 

hybrider Sitzungen 

(§§ 32a, 41a KrO NRW, 47a Abs. 4 GO, 58a NRW) 

 

(1) Die von Seiten des Kreises für die Durchführung 

von digitalen und hybriden Sitzungen eingesetz-

ten Anwendungen müssen dem aktuellen Stand 

der IT-Sicherheitstechnik für Videokonferenz- und 

Abstimmungssysteme entsprechen und von der 

Gemeindeprüfungsanstalt NRW zugelassen wor-

den sein. Für den Einsatz dieser Anwendungen 

hat der Kreis ein gesondertes Konzept zu erstellen, 

das den Anforderungen der IT-Sicherheit Rech-

nung trägt, oder ein vorhandenes IT-Sicherheits-

konzept entsprechend zu erweitern. Das entspre-

chende Konzept ist den Kreistagsmitgliedern zur 

Verfügung zu stellen.  

 

(2) Vor und während der gesamten Dauer der Sit-

zung hat der Kreis die technischen und organisa-

torischen Voraussetzungen dafür sicherzustellen, 

dass den Kreistagsmitgliedern und in öffentlichen 

Sitzungen der Öffentlichkeit der Zugang und die 

digitale Teilnahme an der Sitzung dauerhaft mög-

lich sind. 

 



Dies umfasst die Verantwortung für die grundsätz-

liche Funktionsfähigkeit der eingesetzten Soft-

wareanwendung, die Übertragungstechnik im Sit-

zungssaal und die Übertragung von Bild- und Ton-

aufnahmen an digital teilnehmende Kreistagsmit-

glieder. Bei bereitgestellten Endgeräten obliegt 

die ordnungsgemäße Bedienung und die Pflege 

der Software (insb. durch das regelmäßige Auf-

spielen von Updates des Betriebssystems oder der 

verwendeten Softwareanwendungen) nach 

Maßgabe eines gesonderten Konzeptes nach § 8 

Abs. 1 Satz 2 Digitalsitzungsverordnung den Kreis-

tagsmitgliedern.  

 

(3) Die Kreistagsmitglieder können für die Teil-

nahme an digitalen und hybriden Sitzungen 

grundsätzlich ihre eigenen Endgeräte verwen-

den. Hierzu ist in einem gesonderten Konzept 

nach § 8 Abs. 1 Satz 2 Digitalsitzungsverordnung 

festzulegen, welche IT-sicherheitsrechtlichen 

und datenschutz-rechtlichen Maßnahmen von 

den Kreistagsmitgliedern in eigener Verantwor-

tung zu treffen sind.  

 

(4) Die Kreistagsmitglieder sind für die Herstel-

lung der digitalen Verbindung zur Sitzung mit 

der dafür von Seiten des Kreises bereitgestell-

ten Anwendung und mit den dafür zugelasse-

nen oder bereitgestellten Endgeräten verant-

wortlich. 

 

(5) Die Sitzung ist unverzüglich zu unterbrechen, 

wenn ein Kreistagsmitglied eine Störung der 

Bild-Ton-Übertragung, die es an einer ordnungs-

gemäßen Sitzungsteilnahme hindert, rügt oder 

wenn der Landrat/die Landrätin auf andere 

Weise Kenntnis von einer solchen Störung er-

hält. Die Meldung einer Störung kann über eine 

telefonische Verbindung erfolgen (zweiter Mel-

deweg), deren Telefonnummer den Kreistags-

mitgliedern vor Beginn einer digitalen oder hyb-

riden Sitzung mitzuteilen ist; die Mitteilung der 

Telefonnummer soll mit der Zurverfügungstel-

lung der Einwahldaten (§ 1 Abs. 3a) verbunden 

werden.  

 

(6) Die Sitzung darf vor Behebung der Störung 

i.S.d. Absatz 5 nicht fortgesetzt werden, es sei 

denn, dass es sich um eine unbeachtliche Stö-

rung handelt oder davon ausgegangen wer-

den kann, dass die Störung in den Verantwor-

tungsbereich des Kreistagsmitglieds fällt. Das ist 

insbesondere zu vermuten, wenn eine Behe-

bung der Störung nicht gelingt und allen übri-

gen Kreistagsmitgliedern eine störungsfreie Bild-

Ton-Übertragung möglich ist, nach einem Ab-

bruch der Bild-Ton-Übertragung eine Meldung 

der Störung nach Absatz 5 nicht innerhalb von 



fünf Minuten nach Auftreten der Störung durch 

das Kreistags-mitglied erfolgt, oder das be-

troffene Kreistagsmitglied nach Wiederherstel-

lung der Übertragung ohne Rüge an Beratun-

gen und Abstimmungen mitwirkt. 
 

 § 13c 

Ablauf digitaler und hybrider Sitzungen 

(zu §§ 32a, 41a KrO NRW, 47a, 58a GO NRW) 

 

(1) Kreistagsmitglieder müssen bei digitalen oder 

hybriden Sitzungen jederzeit durch Bildübertra-

gung für den Landrat/die Landrätin, die anderen 

Kreistagsmitglieder und die Öffentlichkeit wahr-

nehmbar sein. Bei Wortbeiträgen müssen die 

Kreistagsmit-glieder mit Bild und Ton wahrnehm-

bar sein. Außerhalb von Wortbeiträgen sind die 

Mikrofone der Kreistagsmitglieder stumm zu stel-

len; ihnen muss es jederzeit während der Sitzung 

technisch möglich sein, die Wahrnehmbarkeit mit 

Bild und Ton herzustellen, solange die Kreistags-

mitglieder nicht aufgrund einer anderen Rege-

lung dieser Geschäftsordnung, der Hauptsatzung 

des Kreises X oder der Kreisordnung NRW ver-

pflichtet sind, ihre Mikrofone stumm zu stellen 

und/oder die Bildübertragung zu unterbrechen 

(z.B. im Falle des Ausschlusses nach § 6 Abs. 2a 

dieser Geschäftsordnung oder beim Entzug des 

Rederechts nach § 18 dieser Geschäftsordnung).  

 

(2) Die Kreistagsmitglieder können in besonderen 

Fällen die Bildübertragung unterbrechen, wenn 

dies zum Schutz der Privatsphäre oder aus ande-

ren, vergleichbaren Gründen notwendig ist. In 

diesen Fällen gilt das Kreistagsmitglied während 

der Unterbrechung der Bildübertragung als nicht 

anwesend. Die Unterbrechung der Bildübertra-

gung soll höchstens 10 Minuten dauern, ansons-

ten hat das Kreistagsmitglied den Landrat/die 

Landrätin über den Grund der Unterbrechung zu 

informieren.  

 

(3) Der Landrat/die Landrätin hat das Recht, die 

Mikrofone von Kreistagsmitgliedern stumm zu 

schalten sowie die Bildübertragung zu unterbre-

chen, wenn eine Stummschaltung oder ein Aus-

schluss der Bildübertragung nach dieser Ge-

schäftsordnung, der Hauptsatzung des Kreises 

Euskirchen oder der Kreisordnung NRW geboten 

ist. § 2 Abs. 4 Satz 2 Digitalsitzungsverordnung 

bleibt unberührt.  

 

(4) Der Landrat/die Landrätin ist berechtigt, zur 

Vorbereitung der Niederschrift einen Mitschnitt ei-

ner digitalen oder hybriden Kreistagssitzung anzu-

fertigen. § 25 Abs. 3 und 3a dieser Geschäftsord-

nung gilt entsprechend 

§ 14 

Zwischenfragen 

 



 

(1) Jedes Kreistagsmitglied ist berechtigt, 

nach Eröffnung der Aussprache Zwi-

schenfragen an den/die Redner/in zu 

stellen. Die Fragen sind möglichst kurz zu 

formulieren. 

 

(2) Auf Befragen des/der Vorsitzenden kann 

der/die Redner/in die Zwischenfrage zu-

lassen oder ablehnen. 

 

(3) Der/Die Vorsitzende soll im gleichen Zu-

sammenhang nicht mehr als zwei Zwi-

schenfragen zulassen. 

§ 15 

Verletzung der Ordnung 

(zu § 36 Abs. 3 KrO) 

 

(1) Wer von der Sache abschweift, kann 

von dem/der Vorsitzenden ermahnt und 

im Wiederholungsfalle zur Ordnung ge-

rufen werden. 

 

(2) Wer sich ungebührlicher oder beleidi-

gender Äußerungen bedient, ist zur Ord-

nung zu rufen. Eine Aussprache über die 

Berechtigung, "zur Ordnung" zu rufen, ist 

unzulässig. Auf Antrag ist in der nächsten 

Sitzung ohne Aussprache darüber abzu-

stimmen, ob der Kreistag den Ordnungs-

ruf für gerechtfertigt hält. 

 

(3) Beim dritten Ordnungsruf in einer Sitzung 

kann der/die Vorsitzende dem/der Red-

ner/in das Wort entziehen. Einem/einer 

Redner/in, dem/der das Wort entzogen 

wurde, ist es in dieser Sitzung nicht wie-

der zu erteilen. 

 

(4) Bei grober Verletzung der Ordnung kann 

der Landrat/die Landrätin nach § 36 

Abs. 2 und 3 KrO verfahren. Dem Sit-

zungsausschluss soll ein dreimaliger Ord-

nungsruf des/der Vorsitzenden voraus-

gehen. Das Kreistagsmitglied soll beim 

dritten Ordnungsruf auf die Möglichkeit 

des Ausschlusses hingewiesen werden. 

 

(5) Als grobe Verletzung der Ordnung gel-

ten insbesondere eine fortdauernde 

Nichtbeachtung der Anordnungen 

des/der Vorsitzenden und sonstige 

schwere Störungen des Sitzungsfriedens. 

 

(6) Durch Kreistagsbeschluss kann für die 

Dauer des Ausschlusses die dem Kreis-

tagsmitglied an sich zustehende Ent-

 



schädigung ganz oder teilweise entzo-

gen werden. 

 

(7) Die Beschlüsse zu Abs. 4 und 6 sind dem 

Kreistagsmitglied schriftlich mitzuteilen. 

 

(8) Gegen Ordnungsmaßnahmen nach 

dieser Geschäftsordnung steht den Be-

troffenen der Einspruch zu. Er ist spätes-

tens bis zur nächsten auf die Ordnungs-

maßnahme folgenden Kreistagssitzung 

einzulegen. Über die Berechtigung der 

Ordnungsmaßnahme befindet alsdann 

der Kreistag spätestens in der nächsten 

Sitzung. Den Betroffenen ist Gelegenheit 

zur Stellungnahme zu geben. An der Be-

ratung und Beschlussfassung über die 

Ordnungsmaßnahme wirken sie nicht 

mit. Die Entscheidung des Kreistages ist 

den Betroffenen zuzustellen. 

 

§ 16 

Unterbrechung und Aufhebung der Sitzung 

 

Entsteht im Kreistag eine störende Unruhe, so 

kann der/die Vorsitzende die Sitzung unterbre-

chen oder aufheben, wenn auf andere Weise 

die Ordnung nicht wiederhergestellt werden 

kann. Kann sich der/die Vorsitzende kein Gehör 

verschaffen, so verlässt er seinen Platz. Die Sit-

zung ist dadurch unterbrochen. 

 

§ 17 

Persönliche Erklärungen 

 

(1) Um Missverständnisse aufzuklären, zur 

tatsächlichen Richtigstellung eigener 

Ausführungen oder zur Zurückweisung 

von Angriffen gegen die eigene Person 

soll das Wort außerhalb der Reihenfolge 

erteilt werden. 

 

(2) Die Redezeit soll dabei drei Minuten 

nicht überschreiten. 

 

§ 18 

Anträge zur Geschäftsordnung 

 

(1) Zur Geschäftsordnung muss der/die Vor-

sitzende das Wort unverzüglich außer-

halb der Reihenfolge der Wortmeldun-

gen erteilen, höchstens jedoch dreimal 

einem/einer  

 Redner/in zum selben Gegenstand. Die 

Ausführungen dürfen sich nur auf die ge-

schäftsmäßige Behandlung des zur Ver-

handlung stehenden Gegenstandes be-

ziehen. Bei Verstößen soll das Wort ent-

zogen werden. 

 

 



(2) Die Redezeit soll dabei drei Minuten 

nicht überschreiten. 

§ 19 

Anträge auf Übergang zur Tagesordnung 

 

(1) Anträge auf Übergang zur Tagesord-

nung können außer der Reihe gestellt 

werden und gehen allen anderen An-

trägen vor. Sie bedürfen keiner Begrün-

dung. 

 

(2) Bei ausdrücklichem Widerspruch ist vor 

der Abstimmung ein/e Redner/in für und 

ein/e Redner/in gegen den Antrag zu 

hören. 

 

(3) Beschließt der Kreistag, antragsgemäß 

zur Tagesordnung überzugehen, so gilt 

der Besprechungspunkt als erledigt. Wird 

der Antrag abgelehnt, so darf er im 

Laufe derselben Beratung nicht wieder-

holt werden. 

 

§ 20 

Schluss der Aussprache 

 

(1) Ist die Rednerliste erschöpft und meldet 

sich niemand mehr zu Wort, so erklärt 

der/die Vorsitzende die Aussprache für 

geschlossen. 

 

(2) Der Kreistag kann auf Antrag jederzeit 

die Rednerliste schließen oder die Aus-

sprache beenden. Der Antrag kann nur 

von einem Kreistagsmitglied gestellt wer-

den, das sich an der Aussprache nicht 

beteiligt hat. Ein Beschlussantrag geht 

bei der Abstimmung dem Vertagungs-

antrag vor, ist aber erst zulässig, nach-

dem ein Kreistagsmitglied für und ein 

Kreistagsmitglied gegen den Antrag ge-

sprochen hat. 

 

(3) Nach Schluss der Beratung kann das 

Wort nur noch zur Geschäftsordnung o-

der zur Abgabe persönlicher Erklärun-

gen erteilt werden. 

 

§ 21 

Vertagung und Unterbrechung 

 

Vor Erledigung der Tagesordnung kann die Sit-

zung nur vertagt oder unterbrochen werden, 

wenn es der Kreistag auf Vorschlag des/der Vor-

sitzenden oder auf Antrag beschließt. § 16 bleibt 

unberührt. 

 

 

§ 22 

Abstimmungen 

 

 

 

 



(1) Über jede Vorlage und jeden Antrag ist 

gesondert abzustimmen. Ausnahmen 

bedürfen eines einstimmigen Beschlus-

ses des Kreistages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1a) 

Das im Rahmen einer digitalen oder hybriden Sit-

zung eingesetzte Abstimmungssystem muss das 

Stimmverhalten der Stimmberechtigten bei offe-

nen oder namentlichen Abstimmungen für den 

Landrat/die Landrätin, die Kreistagsmitglieder 

und die Öffentlichkeit erkennen und nachvollzie-

hen lassen. Der Verzicht auf den Einsatz eines Ab-

stimmungssystems ist zulässig, wenn die Voraus-

setzungen des Satzes 1 im Rahmen der digitalen 

oder hybriden Sitzungsdurchführung auf andere 

geeignete Weise erfüllt werden. Dies ist bei einer 

offenen Abstimmung insbesondere dann der Fall, 

wenn der Landrat/die Landrätin die stimmbe-

rechtigten Mitglieder ohne größere Schwierigkei-

ten überblicken kann und so eine Abstimmung 

durch Erheben der Hand möglich ist. Im Zweifel 

entscheidet der Landrat/die Landrätin, ob ein Fall 

der Sätze 2 und 3 vorliegt.  

 

(1b) Die Durchführung geheimer Abstimmungen 

oder Wahlen ist in einer digitalen oder hybriden 

Sitzung unter Verwendung des eingesetzten Ab-

stimmungssystems zulässig. Es muss gewährleistet 

sein, dass die Stimmabgabe der einzelnen Stimm-

berechtigten für alle Beteiligten geheim bleibt.  

 

(1c) Wird in einer digitalen oder hybriden Sitzung 

eine geheime Abstimmung nicht unter Verwen-

dung eines Abstimmungssystems durchgeführt, 

sind geheime Abstimmungen im Nachgang zur 

digitalen oder hybriden Sitzung durch Abgabe 

von Stimmzetteln per Briefwahl durchzuführen 

und das Ergebnis in die Niederschrift aufzuneh-

men. Für die Durchführung der Briefwahl sind die 

Vorschriften des Kommunalwahlgesetzes NRW, 

insbesondere §§ 26 und 27, Kommunalwahlge-

setz NRW entsprechend heranzuziehen. Die per 

Briefwahl abgegebenen Stimmen müssen grund-

sätzlich bis zum achten Kalendertag (optional: 

achten Werktag) nach der betreffenden Sitzung 

beim Landrat/der Landrätin eingegangen sein. Es 

dürfen nur Stimmberechtigte abstimmen, die 

auch an der entsprechenden Sitzung teilgenom-

men haben. Die Auszählung erfolgt durch den 

Landrat/die Landrätin oder einen oder mehrere 

von ihm oder ihr hierzu herangezogene(n) Be-

dienstete(n) des Kreises; bei der Auszählung sollen 

mindestens drei Bedienstete des Kreises anwe-

send sein, Kreistagsmitgliedern ist auf deren Ver-

langen die Möglichkeit zur Anwesenheit bei der 

Auszählung zu geben. Neben den Gremienmit-



 

 

 

(2) Vor der Abstimmung ist die endgültige 

Formulierung des zu fassenden Beschlus-

ses zu verlesen; das gilt nicht für Ge-

schäftsordnungsanträge. Der/Die Vorsit-

zende stellt die Frage, über die abge-

stimmt werden soll, so, dass sie mit ja o-

der nein beantwortet werden kann. 

(3) Die Beschlussfassung erfolgt offen durch 

Handheben, stillschweigende Zustim-

mung oder Erheben von den Sitzen, so-

weit erforderlich durch Auszählen, es sei 

denn, dass namentliche oder geheime 

Abstimmung durchgeführt wird. 

 

(4) Namentlich oder geheim muss außer in 

den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen 

abgestimmt werden, wenn mindestens 

ein Fünftel der Mitglieder des Kreistages 

dies verlangt. Wird sowohl namentliche 

als auch geheime Abstimmung ver-

langt, hat der Antrag auf geheime Ab-

stimmung Vorrang gegenüber dem An-

trag auf namentliche Abstimmung. 

 

(5) Namentliche Abstimmung geschieht 

durch Aufruf eines jeden Kreistagsmit-

gliedes und Abgabe der Stimme zur Nie-

derschrift. 

 

(6) Geheim wird durch Abgabe von Stimm-

zetteln abgestimmt. 

 

(7) Im Übrigen gilt für Abstimmungen fol-

gende Reihenfolge. 

 

 a) Ergänzungen und Abänderungen 

der Tagesordnung 

 

b) Unterbrechung der Sitzung 

 

 c) Übergang zum nächsten Punkt der 

Tagesordnung 

 

d) Verweisung an einen Ausschuss  

 

e) Vertagung der Sitzung 

 

 f) Aufhebung der Sitzung 

 

g) Schluss der Aussprache 

 

h) Schluss der Rednerliste 

 

i) Begrenzung der Zahl der Redner/in-

nen 

gliedern ist auch die Öffentlichkeit über das Stim-

mergebnis zu informieren, soweit nicht im Einzelfall 

etwas anderes beschlossen wird.  



 

j) Begrenzung der Dauer der Redezeit 

 

k) Begrenzung der Dauer der Ausspra-

che 

 

l) zur Sache 

 

 Bei mehreren Anträgen zur Sache wird 

über den weitestgehenden Antrag zu-

erst, über einen Gegenantrag oder ei-

nen Antrag auf Abänderung vor dem ur-

sprünglichen Antrag oder den vorlie-

genden Beschlussvorschlag abge-

stimmt. Bestehen Zweifel darüber, wel-

cher Antrag der weitestgehende ist, so 

entscheidet darüber der/die Vorsit-

zende. 

 

(8) Falls der/die Vorsitzende vor oder nach 

Stellung eines Antrages darauf aufmerk-

sam macht, dass dem Kreis infolge eines 

Beschlusses ein Schaden entstehen 

kann, ist namentlich zu Protokoll abzu-

stimmen. 

 

(9) Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als 

abgelehnt. 

§ 23 

Wahlen 

(zu § 35 Abs. 2 KrO) 

 

(1) Wahlen werden, soweit gesetzlich nichts 

Anderes vorgeschrieben ist, durch of-

fene Abstimmung vollzogen. 

 

(2) Auf Verlangen eines Kreistagsmitgliedes 

muss die Wahl in geheimer Abstimmung 

durch Abgabe von Stimmzetteln erfol-

gen (§ 35 Abs. 2 KrO); dies gilt nicht für 

die Wiederwahl von Wahlbeamten. 

 

§ 22 

Wahlen 

(zu § 35 Abs. 2 KrO NRW, § 4 Digitalsitzungsver-

ordnung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Für Wahlen im Rahmen einer digitalen oder 

hybriden Sitzung gilt § 22 Abs. 1a – 1c dieser Ge-

schäftsordnung entsprechend.  

§ 24 

Feststellung und Verkündung des Abstim-

mungs- und Wahlergebnisses 

 

(1) Der/Die Vorsitzende stellt das Ergebnis 

der Abstimmung bzw. Wahl fest und gibt 

es anschließend bekannt. Er kann zu sei-

ner Unterstützung Stimmenzähler/innen 

bestimmen. 

(2) Zweifel an der Richtigkeit des Abstim-

mungs- oder Wahlergebnisses müssen 

unverzüglich nach seiner Bekanntgabe 

geltend gemacht werden. Nach Aufruf 

 



des nächsten Tagesordnungspunktes ist 

dies nicht mehr zulässig. Sind die Zweifel 

begründet, muss die Abstimmung 

und/oder die Auszählung unverzüglich 

wiederholt werden. 

 

(3) Bei Beschlüssen des Kreistages, die mit 

qualifizierter Mehrheit zu fassen sind, hat 

der/die Vorsitzende durch ausdrückli-

che Erklärung festzustellen, dass diese 

Mehrheit dem Antrag zugestimmt hat. 

 

(4) Die Mehrheit der abgegebenen Stim-

men entscheidet, soweit das Gesetz 

keine qualifizierte Stimmenmehrheit for-

dert. Stimmenthaltungen und ungültige 

Stimmen zählen bei der Feststellung der 

Beschlussfähigkeit mit, nicht aber bei der 

Errechnung der Mehrheit. 

 

(5) Bei Abstimmungen und Wahlen durch 

Stimmzettel gilt folgendes: 

 

 a) Stimmzettel sind insbesondere un-

gültig, 

 

 aa) wenn sie bei einer Wahl Na-

men nicht wählbarer Personen 

aufweisen 

 

 bb) wenn sie unleserlich sind 

 

 cc) wenn sie mehrdeutig sind 

 

 dd) wenn sie Zusätze enthalten 

 

 ee) wenn sie durchgestrichen sind. 

 

 b) Stimmenthaltung ist insbesondere 

gegeben,  

 

aa) wenn der Stimmzettel unbe-

schriftet ist 

 

bb) wenn auf dem Stimmzettel 

durch das Wort "Stimmenthal-

tung" oder in ähnlicher Weise 

unzweifelhaft zum Ausdruck 

gebracht ist, dass ein Wahlbe-

rechtigter/eine Wahlberech-

tigte sich der Stimme enthält 

 

cc) wenn ein Stimmzettel überhaupt 

nicht abgegeben wird. 

 

c) Die Stimmzettel werden durch die Kreis-

tagsmitglieder, die von den im Kreis-



tag vorhandenen Fraktionen be-

stimmt werden, ausgezählt; das Er-

gebnis ist dem/der Vorsitzenden mit-

zuteilen. 

 

(6) Bei Losentscheid wird das Los vom/von 

der Vorsitzenden gezogen. 

§ 25 

Sitzungs- und Beschlussniederschrift sowie Be-

schlusskontrolle 

(zu § 37 Abs. 1 KrO) 

 

(1) Über jede Sitzung des Kreistages ist eine 

Niederschrift anzufertigen, die vom/von 

der Vorsitzenden und vom/von der 

Schriftführer/in zu unterzeichnen ist. 

 

(2) Der Kreistag bestellt in seiner ersten Sit-

zung für die Dauer der Wahlperiode auf 

Vorschlag des Landrates/der Landrätin 

eine(n) Schriftführer/in und dessen/de-

ren Vertreter/in. 

 

(3) Um die Erstellung der Niederschrift zu er-

leichtern, dürfen Tonbandmitschnitte 

von öffentlichen und nicht-öffentlichen 

Sitzungen erfolgen. Sie dürfen aus-

schließlich von den in Absatz 1 genann-

ten Personen zur Erstellung der Nieder-

schrift genutzt werden. Die Aufzeich-

nung ist bis zur nächsten Sitzung aufzu-

bewahren und anschließend unverzüg-

lich zu löschen. Bei Einwendungen ge-

gen die Niederschrift können Tonband-

mitschnitte vom Einwender / von der Ein-

wenderin und den in Abs. 1 genannten 

Personen gemeinsam abgehört wer-

den, um eine Klärung in der Sache zu er-

reichen. Anderen Personen sind jegliche 

Arten von Aufzeichnungen der Sitzun-

gen mittels Mobiltelefonen oder ähnli-

chen Geräten grundsätzlich untersagt. 

Über sonstige Film- und Tonaufnahmen 

als solche gemäß Satz 1 entscheidet der 

Kreistag durch einstimmigen Beschluss. 

 

 

 

 

 

(4) Die Niederschrift muss enthalten: 

 

 a) Tag, Ort, Beginn, Dauer einer Unter-

brechung und Ende der Sitzung 

 

 b) die Namen der an der Sitzung Betei-

ligten und auf Verlangen eines Kreis-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3a) Für die Erstellung der Niederschrift mit Hilfe di-

gitaler Mitschnitte einer digitalen oder hybriden 

Sitzung gilt § 13c Abs. 4 dieser Geschäftsordnung.  

 

 

 

a) Tag, Ort, Durchführung als Präsenz-, digi-

tale oder hybride Sitzung, Beginn, Dauer einer Un-

terbrechung und Ende der Sitzung,  



tagsmitglieds die Tagesordnungs-

punkte, bei deren Behandlung es an 

Abstimmungen oder Wahlen nicht 

teilgenommen hat 

 

 c) die Tagesordnungspunkte, Anträge, 

die zur Abstimmung gestellt wurden, 

den Wortlaut der Beschlüsse und die 

Ergebnisse der Wahlen 

 

 d) die Kreistagsmitglieder, die gemäß 

§ 28 KrO an der Beratung und Ent-

scheidung nicht teilgenommen ha-

ben. 

 

 e) bei Abstimmungen und Wahlen: 

 

  aa) auf Verlangen eines Kreistags-

mitglieds das Stimmenverhält-

nis einschließlich der Stimment-

haltungen und der Gegenstim-

men 

 

  bb) bei namentlicher Abstimmung, 

wie jedes Kreistagsmitglied ab-

gestimmt hat 

 

  cc) bei Wahlen durch Stimmzettel 

die Zahl der Stimmen für die 

einzelnen Bewerber 

 

  dd) bei Losentscheid die Beschrei-

bung des Losverfahrens  

 

ee) Erklärungen von Kreistagsmit-

gliedern, die zur Vermeidung 

der Haftung nach § 28 Abs. 3 

KrO abgegeben wurden 

 

ff) die Beanstandung der Richtig-

keit eines festgestellten Abstim-

mungs- und Wahlergebnisses 

gemäß § 23 Abs. 2 der Ge-

schäftsordnung 

 

gg) die Erklärung des/der Vorsit-

zenden, dass eine erforderli-

che qualifizierte Mehrheit oder 

Minderheit erreicht wurde 

 

 f) den wesentlichen Inhalt der Antwort 

auf Anfragen, soweit die Antwort 

nicht schriftlich vorliegt 

 

 g) die Ordnungsmaßnahmen. 

 

(5) Die Niederschrift ist nach Unterzeich-



nung unverzüglich allen Kreistagsmitglie-

dern und den Fraktionen zuzuleiten. 

 

(6) Werden gegen die Niederschrift inner-

halb von zwei Wochen nach dem Tag 

der Absendung keine schriftlichen Ein-

wendungen erhoben, gilt sie als aner-

kannt. 

 

(7) Einwendungen gegen die Niederschrift 

sind dem Landrat/der Landrätin zuzulei-

ten. Der Kreistag entscheidet daraufhin 

in seiner nächsten Sitzung, ob und in wel-

cher Weise die Niederschrift zu berichti-

gen ist. 

 

(8)      Der Landrat führt die Beschlüsse und Ent-

scheidungen des Kreistages und seiner 

Ausschüsse unter der Kontrolle des Kreis-

tages und in Verantwortung ihm gegen-

über durch. Um diese Beschlusskontrolle 

zu ermöglichen, erfolgt die Kontrolle 

durch die Nutzung zur Verfügung gestell-

ter Module im Programm „SD.Net“. 

 

§ 26 

Verschwiegenheitspflicht 

 

Die in nichtöffentlicher Sitzung geführten Ver-

handlungen sind vertraulich. Über sie ist Ver-

schwiegenheit zu bewahren, soweit nicht durch 

Beschluss des Kreistages etwas anderes be-

stimmt ist. Bei Verstößen gegen die Verschwie-

genheitspflicht trifft der Kreistag geeignete 

Maßnahmen. 

 

§ 27 

Ausschüsse 

 

Auf die Sitzungen der Ausschüsse finden die Vor-

schriften dieser Geschäftsordnung entspre-

chende Anwendung, soweit nicht in besonde-

ren Vorschriften etwas Anderes bestimmt ist. Fol-

gende Besonderheiten sind zu beachten: 

 

a) Soweit in dieser Geschäftsordnung dem 

Landrat/der Landrätin und seinen/ihren 

Stellvertretern/innen Rechte, Pflichten 

und Aufgaben zugewiesen sind, treten 

in den Ausschüssen an ihre Stelle der/die 

Vorsitzende des Ausschusses und sein/e 

Stellvertreter/innen. 

 

b) Über Zeit und Ort der Ausschuss-Sitzun-

gen sowie die Tagesordnung ist die Öf-

fentlichkeit vorher in geeigneter Weise 

vom Landrat/von der Landrätin zu unter-

richten. Eine öffentliche Bekanntma-

chung ist nicht erforderlich. 

 



 

 

c) Ist ein Ausschussmitglied verhindert, an 

der Sitzung teilzunehmen, so verständigt 

es hierüber das zuständige Fraktions-

büro, das den Vertreter benachrichtigt. 

In Ausnahmefällen informiert es die Ge-

schäftsstelle des Kreistages bzw. das zu-

ständige Fachamt über den Vertre-

tungsfall. 

 

d) Die Öffentlichkeit ist über die in § 7   die-

ser Geschäftsordnung genannten Fälle 

hinaus ausgeschlossen bei der Behand-

lung von Angelegenheiten, die der 

Kreisausschuss im Rahmen der staatli-

chen Verwaltung gemäß § 59 Abs. 1 

KrO wahrnimmt sowie bei Angelegen-

heiten der Rechnungsprüfung, soweit sie 

im Rechnungsprüfungsausschuss und im 

Kreisausschuss behandelt werden. 

 

e)       Niederschriften über die Ausschuss-Sitzun-

gen sind den Ausschussmitgliedern so-

wie allen übrigen Kreistagsmitgliedern, 

den Fraktionen und dem Landrat/der 

Landrätin unverzüglich zuzuleiten. 

 

f)        Fragestunden für Einwohner/innen finden 

in Sitzungen des Kreisausschusses und 

der Ausschüsse nicht statt. 

§ 28 

Abweichung von der Geschäftsordnung 

 

(1) Einzelne Bestimmungen dieser Ge-

schäftsordnung können, soweit sie nicht 

gesetzlich oder in der Hauptsatzung ver-

ankert sind, für die Dauer einer Sitzung 

durch einstimmigen Beschluss außer An-

wendung gesetzt werden. 

 

(2)       Anträge auf Änderung der Geschäftsord-

nung sind im Übrigen dem Kreistag be-

kannt zu geben und alsdann bis zur 

nächsten Sitzung zu vertagen 

 

§ 29 

Inkrafttreten 

 

Diese Geschäftsordnung tritt am 28.09.2022 in 

Kraft. Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung 

vom 29.09.2021 außer Kraft. 

§ 29 

Inkrafttreten 

 

Diese Geschäftsordnung tritt am 20.03.2024 in 

Kraft. Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung vom 

28.09.2022 außer Kraft. 

 




